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verbinden, ginge vielleicht an. Doch weiss ich aus Erfahrung, dass schon für
die Fortbildungsschule schwer Zeit zu finden ist, namentlich bei solchen Mädchen,
die die obligatorische berufliche Fortbildungsschule besuchen müssen. Wir
sollten daher unbedingt darnach streben, Einheit, Einfachheit und Klarheit in
unsere Erziehungspläne hineinzubringen. Sonst kommt die Frau nie aus dem
Dilettantismus heraus, an dem sie heute krankt, sonst lernen unsere Mädchen
alles, aber nichts Rechtes, und die weibliche Oberflächlichkeit, über die man so
oft klagen hört, wird von uns selber geradezu gezüchtet.

Zum Schlüsse bemerke ich noch, dass mir vor allem die Mädchen der
untern und mittlem Stände am Herzen liegen, die Mädchen, die ihr Brot zu
verdienen gezwungen sind. Diese haben nach meiner Ansicht das weibliche
Dienstjahr nicht nötig, sie würde es hemmen und unbilligerweise belasten. Ol)

nun die Töchter der obern Stände zur Dienstpflicht herangezogen werden sollen
oder nicht, will ich hier niclit entscheiden. Gegen ein weibliches Dienstjahr
für beschäftigungslose Backfische habe ich natürlich nichts einzuwenden.

Mitteilungen.
Im Kanton Bern weht gegenwärtig ein guter Wind für unsere Mädchen-

fortbildungsschulen. Die Lehrerinnenkurse fangen an, ihre Früchte zu zeitigen.
Neue Schulen haben diesen Winter eröffnet: verschiedene Schulkreise der Stadt
Bern, Oberdiessbach, Wiedlisbach und Thierachern. Bümpliz hat die Einführung
einer Fortbildungsschule einstimmig beschlossen und will auf einen Vortrag von
Fräulen Kohler-Murzelen hin sogar die Frage des Obligatoriums prüfen. Der
Frauenverein Spiez veranstaltet nach Neujahr eine grössere Versammlung, um
die Frage der weiblichen Fortbildungsschule ebenfalls zu besprechen, und die

Kreissynode Aarwangen des B. L. V. will an ilirer Wintersitzimg dieselbe zum
Gegenstand eingehender Besprechung machen.

Dass neben den praktischen Kursen, die diese Schulen in sich sehliessen,
der Wert des theoretischen Unterrichts voll und ganz anerkannt wird, zeigt
der Umstand, dass die Fortbildungsschulkommission von Murzelen und Uetligen
beschlossen hat, entgegen ihrem bisherigen Usus den Kurs im dritten Jahr mit
einem Kochkurs abzuschliessen, neben demselben in diesem Winter auch Unterricht

in Kinderpflege, Erziehungslehre, Lebenskunde, Buchhaltung und
Handarbeiten erteilen zu lassen.

Bureau für hauswirtschaftliches Bildungswesen. Anlässlich des internationalen

Kongresses für hauswirtschaftliches Bildungswesen im September 1908
n Freiburg (Schweiz) wurde in dieser Stadt unter dem Vorsitz von Madame

de Gottrau-Watteville ein internationales Bureau für hauswirtschaftliches Bil-
dungswesen errichtet. Dieses Bureau ersucht nun angelegentlichst um Mitteilung

aller wichtigen, den hauswirtschaftlichen Unterricht betreffenden Verordnungen

und Erlasse, sowie um Angabe und Zuwendung von Zeitungen und

Zeitschriften, welche das Gebiet des hauswirtschaftlichen Bildungswesens behandeln.

Alle diesbezüglichen Mitteilungen sind an die Adresse von Madame Gottrau-
Watteville in Freiburg zu richten.
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